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Vorbemerkungen 

Das vorliegende Qualitätsprofil zu den Bachelorprogrammen1 Polonistik und Russistik 

wurde vom Bereich Hochschulstudien des Zentrums für Qualitätsentwicklung in Lehre 

und Studium (ZfQ) der Universität Potsdam verfasst. Es vereint sowohl die Evaluation 

der Studienprogramme als auch den Akkreditierungsbericht. Es informiert somit nicht 

nur über die Studienprogramme, sondern liefert auch Anhaltspunkte zu möglichen 

Stärken und Schwächen der Studienprogramme und berät bei der Entwicklung der 

Studienprogramme durch Empfehlungen. Schließlich dient das Qualitätsprofil der In-

ternen Akkreditierungskommission als Grundlage für deren Akkreditierungsentschei-

dung. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der System(re)akkreditierung ist die Universität 

Potsdam berechtigt, die Akkreditierung von Studienprogrammen intern durchzufüh-

ren und das Siegel des Akkreditierungsrats zu verleihen. Dabei wird die Einhaltung 

europäischer, nationaler und landesspezifischer Richtlinien (vornehmlich Studienak-

kreditierungsverordnung des Landes Brandenburg (StudAkkV), ESG-Leitlinien) sowie 

universitätsinterner Normen (etwa allgemeine Studien- und Prüfungsordnung) über-

prüft. In den einzelnen Themenbereichen des vorliegenden Qualitätsprofils finden sich 

diese externen und internen Leitlinien wieder.2 Sie sind als spezifische Kriterien den 

verschiedenen Themenbereichen jeweils (in kursiver Form) einführend vorangestellt. 

Die Erstellung des Qualitätsprofils beruht auf Dokumentenanalysen (Studienordnung, 

Modulkatalog, Vorlesungsverzeichnisse), der Auswertung von Daten (Ergebnisse aus 

Studierendenbefragungen, Hochschulstatistiken) und Gesprächen mit Studierenden- 

sowie Fachvertreter*innen der Studienkommission. Weiterhin fließen ein: der Selbst-

bericht der Studienkommission und externe Gutachten je einer*s Vertreters*in der 

Wissenschaft, einer*s des Arbeitsmarkts und einer*s externen studentischen Gutach-

ters*in. Detaillierte Angaben zu den referenzierten Richtlinien und den benutzten Da-

tenquellen sind im Anhang enthalten. 

Auf der Grundlage des Qualitätsprofils entscheidet die Interne Akkreditierungskom-

mission (IAK)3 über die Akkreditierung des Studienprogramms. Sie spricht die Akkre-

ditierung (ohne oder mit Auflagen bzw. Empfehlungen) für acht Jahre aus. Eine 

einmalige Aussetzung der Entscheidung ist für sechs Monate möglich. Die Umsetzung 

der Auflagen und die Beschäftigung mit den Empfehlungen ist innerhalb von einer in 

der Regel einjährigen Frist durch die Studienkommission schriftlich nachzuweisen. Im 

Anschluss an das Verfahren veröffentlicht das ZfQ das Ergebnisprotokoll der IAK, die 

                                                   
1  Zu den Begriffen Studiengang und Studienprogramm vgl.: http://wcms.itz.uni-halle.de/down-

load.php?down=5886&elem=1570390 
2  Wie externe und interne Kriterien mit den Prüfbereichen des Qualitätsprofils korrespondieren, 

darüber gibt folgende Handreichung des ZfQ Auskunft: https://www.uni-
potsdam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/Quellen_Pruefkr
iterien_Interne_Akkreditierung_20200615.pdf 

3  Die IAK setzt sich zusammen aus der*m Vizepräsident*in für Studium und Lehre, den Studiende-
kan*innen der sechs Fakultäten und drei studentischen Vertreter*innen. 

http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=5886&elem=1570390
http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=5886&elem=1570390
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/Quellen_Pruefkriterien_Interne_Akkreditierung_20200615.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/Quellen_Pruefkriterien_Interne_Akkreditierung_20200615.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/Quellen_Pruefkriterien_Interne_Akkreditierung_20200615.pdf
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Beschlussfassung sowie das Qualitätsprofil und verleiht das Siegel des Akkreditie-

rungsrats.4 

 

Bereich Hochschulstudien5, 

Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium 

Potsdam, den 06.05.2022  

                                                   
4  Eine ausführliche Verfahrensbeschreibung findet sich hier: https://www.uni-pots-dam.de/filead-

min/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/VerfahrenIn-
tAkkr_NLA_20200922.pdf  

5  Informationen und Ansprechpartner*innen unter: https://www.uni-potsdam.de/zfq/hochschul-
studien/  

https://www.uni-pots-dam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/VerfahrenIntAkkr_NLA_20200922.pdf
https://www.uni-pots-dam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/VerfahrenIntAkkr_NLA_20200922.pdf
https://www.uni-pots-dam.de/fileadmin/projects/zfq/EvAH/Antr%C3%A4ge__GO__Unterlagen/VerfahrenIntAkkr_NLA_20200922.pdf
https://www.uni-potsdam.de/zfq/hochschulstudien/
https://www.uni-potsdam.de/zfq/hochschulstudien/
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Studienprogramm im Überblick 

Hochschule (An-
bieter des Studi-
enprogramms) 

Philosophische Fakultät, 
Institut für Slavistik 

Name des Studi-
enprogramms  

Polonistik und Russistik 

Abschlussbe-
zeichnung 

Bachelor of Arts 

Charakterisie-
rung des Studien-
programms 
(Studienform) 

Joint Degree 
 

☐ 

 

Double De-
gree 

☐ 

 
Masterprogramm  
(mehrfach ankreuzen möglich):  
 
konsekutives Masterprogramm 

☐ 
 
 

☐ 

Präsenz 
 

☒ 

Profiltyp „forschungsorien-
tiert“ 

☐ Vollzeit ☒ 

Profiltyp „anwendungsorien-
tiert“ 

☐ Teilzeit 
 

☒ 

PhD-Fast-Track-Option ☐   

 
weiterbildendes Masterpro-
gramm 

 

☐ 

Blended 
Learning 

 

☐ 

Profiltyp „forschungsorien-
tiert“ 

☐ Lehramt ☐ 

Profiltyp „anwendungsorien-
tiert“ 

☐   

Gebührenfinanziert 
Ggf. Höhe Studiengebühren 

☐   

berufsbegleitend organisiert ☐   

Regelstudienzeit 6 Semester 

Studienumfang 90/60 ECTS 

Aufnahme des 
Studienbetriebs 
am 

26. Januar 2006 

Änderungen/ 
Neufassungen 
der Ordnungen 

21. Juli 2010 (Neufassung) 
13. November 2013 (Neufassung) 
21. Februar 2019 (Neufassung) 

Verantwortliche 
Professuren 
(mind. zwei) 

Verantwortliche Professuren: 
 
1) Prof. Dr. Magdalena  

Marszałek 
2) Dr. Brigitte Obermayr 

Verantwortliches Institut/ 
verantwortlicher Fachbereich: 
 
Institut für Slavistik 
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Aufnahmekapazi-
tät  
(Zulassungszahl/ 
Einschreibungen 
1. FS) pro Semes-
ter/Jahr 

Polonistik: 20 / 2 
Russistik: 20 / 6 
(Studienjahr 2020/21) 

 

Zugangsvoraus-
setzungen 

Hochschulzugangsberechtigung nach § 9 Abs. 2 BbgHG 
Eignungsprüfung nach § 9 Abs. 4 BbgHG 

Erstakkreditie-
rung 

☐ 

Reakkreditie-
rung 

Erstakkreditierung: 14. Juli 2015 
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1. Konzept des Studienprogramms 

1.1 Ziele des Studienprogramms 

Kriterium: Die Qualifikationsziele umfassen fachliche und überfachliche Aspekte und bezie-
hen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine 
qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engage-
ment und Persönlichkeitsentwicklung. Die Studien- und Prüfungsordnung enthält Angaben 
zu fachlichen, methodischen, personalen und sozialen/gesellschaftlichen Kompetenzen und 
zukünftigen Berufsfeldern. Das Leitbild Lehre spiegelt sich in den Zielen des Studienpro-
gramms wider. 

Die Studien- und Prüfungsordnungen6 (StO) beider Fächer dokumentieren die Ziele 

der Bachelorprogramme, welche beide mit dem Grad Bachelor of Arts (B.A.) abschlie-

ßen, sofern sie im Erstfach studiert werden. Das Hauptziel ist hierbei die Aneignung 

grundlegender fachwissenschaftlicher Kompetenzen. Die Studierenden erwerben ein 

„fundiertes Wissen auf dem Gebiet der [jeweiligen] Sprache, Literatur und Kultur.“7 

Sie sind qualifiziert zur Anwendung von wissenschaftlichen Methoden sowie zu 

sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlich fundierter Textanalyse. Darüber hinaus 

verfügen die Studierenden über eine hohe sprachliche Kompetenz im Polnischen bzw. 

Russischen auf dem Niveau C1.2 im Erstfach und C1.1 im Zweitfach.8 Zu vermittelnde 

personale und soziale/gesellschaftliche Kompetenzen werden in den StO nicht aufge-

führt. Die StO sind folglich um personale und soziale/gesellschaftliche Kompetenzen 

zu ergänzen. 

Als mögliche Berufsfelder werden Institutionen des Kulturbetriebs, politische Organi-

sationen und Verbände sowie Unternehmen genannt. In den Selbstberichten werden 

die beruflichen Perspektiven detaillierter beschrieben, wie z. B. berufliche Perspekti-

ven im Bereich von Nachrichtenagenturen, Bibliotheken, Erwachsenenbildung, Archi-

ven etc.9 Aus Sicht des Career Services ist es fraglich, inwieweit die Studierenden für 

die genannten Berufsfelder tatsächlich qualifiziert werden, zumal für viele Berufsfelder 

eigenständige Studiengänge existieren. Der Career Service empfiehlt stattdessen sub-

stantielle Merkmale der Studienprogramme hervorzuheben und daraus resultierende 

Berufsfelder in den Vordergrund zu stellen.  

Nach Einschätzung der Fachgutachterin seien die fachinhaltlichen Grundlagen und 

Ziele der Studienprogramme deutlich. Die Studienprogramme zeichnen sich vor allem 

durch eine literatur- und kulturwissenschaftliche Ausrichtung aus und schließen mit 

                                                   
6  URL: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/ 

2019/ambek-2019-13-918-924.pdf und https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/am-
bek/Amtliche_Bekanntmachungen/2019/ambek-2019-13-925-931.pdf (zuletzt abgerufen am: 
01.02.2022) 

7  StO Polonistik, § 4; StO Russistik, § 4. 
8  Vgl. ebd., § 4. 
9  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 3; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 3 f. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2019/ambek-2019-13-918-924.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2019/ambek-2019-13-918-924.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2019/ambek-2019-13-925-931.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2019/ambek-2019-13-925-931.pdf
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einem im Vergleich sehr hohen Sprachniveau ab.10 Auch aus Sicht des Berufspraxis-

gutachters seien die Studienprogramme „im Rahmen der sprach- und literaturwissen-

schaftlichen Ausbildung logisch aufgebaut.“11 

1.2 Sicherung der wissenschaftlichen Befähigung  

Kriterium: Zur Sicherung der wissenschaftlichen Befähigung der Studierenden wurden bei 
der Konzeption des Studienprogramms bzw. werden im laufenden Betrieb Empfehlungen 
von Fachverbänden, des Wissenschaftsrats, Standards von Fachgesellschaften, Erfahrungen 
anderer Universitäten usw. bei der Weiterentwicklung berücksichtigt. 

Gemäß den Selbstberichten der Studienkommissionen wurden bei den Überarbeitun-

gen der Studienprogramme 2013 und 2019 Erfahrungen von slavistischen Instituten 

anderer deutscher Universitäten berücksichtigt. Die Sicherung der wissenschaftlichen 

Befähigung der Studierenden erfolge vor allem innerhalb der fachwissenschaftlichen 

Kerndisziplinen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft.12 Diese stellen die 

Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, methodischer Kompetenzen sowie be-

rufsfeldbezogener Qualifikationen sicher. Zentral sei neben einer Wissensaneignung 

„die exemplarische themenbezogene Auseinandersetzung mit Theorien, Methoden 

und Modellen der Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaft, die die engeren Grenzen 

des Faches überschreiten, sowie die Entwicklung der Fähigkeit zur selbständigen kri-

tischen Analyse.“13 Daneben sei die aktive Beherrschung der Zielsprache von großer 

Bedeutung. 

1.3 Sicherung der beruflichen Befähigung  

Kriterium: Zur Sicherung der Berufsbefähigung und der Wettbewerbsfähigkeit der Studie-
renden wurden bei der Konzeption des Studienprogramms bzw. werden im laufenden Be-
trieb die Anforderungen des Arbeitsmarkts durch die Beteiligung von Vertreter*innen aus 
den Berufsfeldern berücksichtigt bzw. Empfehlungen von Vertreter*innen der Berufspraxis, 
Berufsverbände usw. eingebunden. 

Laut den Selbstberichten der Studienkommissionen entsprechen die fachlichen Quali-

fikationen der Studierenden keinen klar abzugrenzenden Berufsprofilen, sondern um-

fassen „Kernkompetenzen […], die den beruflichen Einstieg in regional sowie 

überregional ansässige kulturelle und politische Institutionen […] sowie Verlage, Bib-

liotheken und Archive ermöglichen.“14 Dennoch gebe es einen Austausch mit den Ver-

treter*innen der Berufspraxis vor allem „im Bereich des Literatur- und Kulturbetriebs, 

des Kulturjournalismus sowie des deutsch-russischen [bzw. des grenzüberschreiten-

den deutsch-polnischen] Kulturaustausches.15 Aus den Austauschen gewonnene Anre-

gungen und Erfahrungen gingen in die Weiterentwicklungen der Studienprogramme 

ein. 

                                                   
10  Vgl. Fachgutachten, S. 1. 
11  Berufspraxisgutachten, S. 1. 
12  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 4; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 4. 
13  Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 4. 
14  Ebd., S. 4. 
15  Selbstbericht der Studienkommission Russistik, S. 5. 
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1.4 Ziele und Aufbau des Studienprogramms („Zielkongruenz“) 

Kriterium: Die Module sind geeignet, die formulierten Ziele des Studienprogramms zu errei-
chen. Bei Zwei-Fächer-Bachelorprogrammen sollte darauf geachtet werden, dass das Zweit-
fach nicht aus einer reinen Subtraktion des Erstfaches besteht, sondern einen gewissen Grad 
an Eigenständigkeit aufweist. Dies könnten z.B. Module sein, die speziell für Studierende des 
Zweitfaches angeboten werden.  

Sowohl Polonistik als auch Russistik sind Zwei-Fach-Bachelor und als Erst- sowie 

Zweitfach studierbar. Als Erstfach umfassen beide Studienprogramme jeweils 120 

Leistungspunkte (LP) und setzen sich aus zehn Pflichtmodulen (81 LP), den akademi-

schen Grundkompetenzen (12 LP), den berufsfeldspezifischen Kompetenzen (18 LP) 

sowie der Bachelorarbeit (9 LP) zusammen. Der Aufbau des Studienprogramms Polo-

nistik bzw. Russistik im Erstfach ist in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 1: Aufbau des Studienprogramms Polonistik im Erstfach 

Modulkürzel Modultitel LP 

I. Module der Fachwissenschaft 81 

Pflichtmodule (81 LP) 

SLP_BA_001 Einführungsmodul Literatur-und Kulturwissenschaft/Polonistik 6 

SLP_BA_002 Einführungsmodul Sprachwissenschaft/Polonistik 6 

SLP_BA_003 Basismodul Polnische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLP_BA_005 Aufbaumodul Polnische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLP_BA_008 Vertiefungsmodul Polnische Literatur und Kultur 9 

SLP_BA_009 Basismodul Sprachwissenschaft Polnisch 6 

SLP_BA_010 Aufbaumodul Sprachwissenschaft Polnisch 6 

Z_PL_BA_01a Sprachpraxis Polnisch 1 9 

SLP_BA_012a Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Polnisch 1 <9> 

Z_PL_BA_02a Sprachpraxis Polnisch 2 9 

SLP_BA_013a Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Polnisch 2 <9> 

SLP_BA_015 Sprachpraxis Polnisch 3 6 

II. Akademische Grundkompetenzen 12 

SLP_BA_014 Basismodul Akademische Grundkompetenzen für Polonistinnen 

und Polonisten 
12 

III. Berufsfeldspezifische Kompetenzen 18 

Wahlpflichtmodule (18 LP) 

- Modulangebot Studiumplus 18 

IV. Bachelorarbeit 9 

Gesamt 120 
a Studierende mit Nachweise einer Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium an einer Hochschule 

bzw. Universität in der Republik Polen belegen statt der Module Z_PL_BA_01 und Z_PL_BA_02 die 

Ausgleichsmodule SLP_BA_012 und SLP_BA_013. 

Tabelle 2: Aufbau des Studienprogramms Russistik im Erstfach 

Modulkürzel Modultitel LP 

I. Module der Fachwissenschaft 81 

Pflichtmodule (81 LP) 

SLR_BA_001 Einführungsmodul Literatur-und Kulturwissenschaft/Russistik 6 

SLR_BA_002 Einführungsmodul Sprachwissenschaft/Russistik 6 

SLR_BA_003 Basismodul Russische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLR_BA_005 Aufbaumodul Russische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLR_BA_008 Vertiefungsmodul Russische Literatur und Kultur 9 

SLR_BA_009 Basismodul Sprachwissenschaft Russisch 6 

SLR_BA_011 Aufbaumodul Sprachwissenschaft Russisch 6 
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Z_RU_BA_01b Sprachpraxis Russisch 1 9 

SLR_BA_015b Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Russisch 1 <9> 

Z_RU_BA_02b Sprachpraxis Russisch 2 9 

SLR_BA_016b Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Russisch 2 <9> 

SLR_BA_017 Sprachpraxis Russisch 3 6 

II. Akademische Grundkompetenzen 12 

SLP_BA_014 Basismodul Akademische Grundkompetenzen für Russistinnen 

und Russisten 
12 

III. Berufsfeldspezifische Kompetenzen 18 

Wahlpflichtmodule (18 LP) 

- Modulangebot Studiumplus 18 

IV. Bachelorarbeit 9 

Gesamt 120 
b Studierende mit Nachweise einer Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium an einer Hoch-

schule bzw. Universität in der Russischen Föderation belegen statt der Module Z_RU_BA_01 und 

Z_RU_BA_012 die Ausgleichsmodule SLR_BA_015 und SLR_BA_016. 

Im Zweitfach setzen sich beide Studienprogramme aus jeweils sieben Pflichtmodulen 

zusammen und umfassen jeweils 60 LP. Der jeweilige Aufbau ist Tabelle 3 und Tabelle 

4 zu entnehmen. Für Studierende im Zweitfach wird je Studienprogramm ein eigen-

ständiges Sprachpraxismodul (Z_PL_BA_03 bzw. Z_RU_BA_03) bzw. ein entspre-

chendes Ausgleichmodul (SLP_BA_016 bzw. SLR_BA_018) angeboten, die nicht 

Bestandteil des Curriculums von Erstfachstudierenden sind. Für Zweitfachstudie-

rende, die im Erstfach Polonistik bzw. Russistik belegen, gibt es zudem ebenfalls ein 

entsprechendes Ausgleichmodul für Sprachwissenschaft (SLP_BA_011 bzw. 

SLR_BA_013). 

Tabelle 3: Aufbau des Studienprogramms Polonistik im Zweitfach 

Modulkürzel Modultitel LP 

Pflichtmodule 60 

SLP_BA_001 Einführungsmodul Literatur-und Kulturwissenschaft/Polonistik 6 

SLP_BA_002 Einführungsmodul Sprachwissenschaft/Polonistik 6 

SLP_BA_011c Ausgleichsmodul Sprachwissenschaft/Polonistik <6> 

SLP_BA_003 Basismodul Polnische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLP_BA_006 Aufbaumodul Polnische Literatur und Kultur (Typ B) 9 

SLP_BA_009 Basismodul Sprachwissenschaft Polnisch 6 

Z_PL_BA_01d Sprachpraxis Polnisch 1 9 

SLP_BA_012d Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Polnisch 1 <9> 

Z_PL_BA_03d Sprachpraxis Polnisch 2 – Zweitfach 12 

SLP_BA_016d Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Polnisch 2 – Zweitfach <12> 

Gesamt 60 
c Studierende mit Erstfach Russistik belegen nicht das Modul SLP_BA_002, sondern das Ausgleichmo-

dul SLP_BA_011. 
d Studierende mit Nachweise einer Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium an einer Hoch-

schule bzw. Universität in der Republik Polen belegen statt der Module Z_PL_BA_01 und 

Z_PL_BA_03 die Ausgleichsmodule SLP_BA_012 und SLP_BA_016. 

Tabelle 4: Aufbau des Studienprogramms Russistik im Zweitfach 

Modulkürzel Modultitel LP 

Pflichtmodule 60 

SLR_BA_001 Einführungsmodul Literatur-und Kulturwissenschaft/Russistik 6 

SLR_BA_002 Einführungsmodul Sprachwissenschaft/Russistik 6 
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SLR_BA_013e Ausgleichsmodul Sprachwissenschaft/Russistik <6> 

SLR_BA_003 Basismodul Russische Literatur und Kultur (Typ A) 12 

SLR_BA_006 Aufbaumodul Russische Literatur und Kultur (Typ B) 9 

SLR_BA_009 Basismodul Sprachwissenschaft Russisch 6 

Z_RU_BA_01f Sprachpraxis Russisch 1 9 

SLR_BA_015f Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Russisch 1 <9> 

Z_RU_BA_03f Sprachpraxis Russisch 2 – Zweitfach 12 

SLR_BA_018f Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Russisch 2 – Zweitfach <12> 

Gesamt 60 
e Studierende mit Erstfach Polonistik belegen nicht das Modul SLR_BA_002, sondern das Ausgleich-

modul SLR_BA_013. 
f Studierende mit Nachweise einer Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium an einer Hochschule 

bzw. Universität in der Russischen Föderation belegen statt der Module Z_RU_BA_01 und 

Z_RU_BA_03 die Ausgleichsmodule SLR_BA_015 und SLR_BA_018. 

Der Fachgutachterin zufolge sei die Abfolge der Module inhaltlich und strukturell 

nachvollziehbar und aktuelle fachliche Inhalte und Methoden werden vermittelt. Al-

lerdings sei eine individuelle Profilbildung nur eingeschränkt möglich, da die Studien-

programme nahezu ausschließlich aus Pflichtmodulen bestehen und nur auf 

Lehrveranstaltungsebene gewählt werden könne. Das Setzen von Schwerpunkten 

durch eine entsprechende Modulwahl sei somit eher schwer möglich.16 Die Fachgut-

achterin merkt zudem an, dass die Lehrveranstaltungen der fachwissenschaftlichen 

Module keine thematischen Blöcke bilden, sondern lediglich eine Zuordnung zu den 

verschiedenen Arbeitsfeldern (Sprachwissenschaft, Literatur- und Kulturwissen-

schaft) stattfinde.17 Studierende erstellen somit durch ihre Veranstaltungswahl selbst-

ständig thematische Blöcke und können sich dadurch profilieren. Im Fachgespräch 

wird diesbezüglich ergänzt, dass Studierende jederzeit bei der Veranstaltungswahl be-

raten und unterstützt werden. Zudem werde durch einen engen Kontakt zu den Stu-

dierenden sichergestellt, dass deren Schwerpunktinteressen identifiziert und diese 

auch durch das Veranstaltungsangebot abgebildet werden. Sowohl der externe studen-

tische Gutachter als auch die Fachgutachterin merken an, dass die Sprachwissenschaft 

im Vergleich zur Literatur- und Kulturwissenschaft unterrepräsentiert sei.18 So gibt es 

keine Vorlesung und kein Vertiefungsmodul im Bereich der Sprachwissenschaft, 

wodurch der Kompetenzerwerb beeinträchtigt sein dürfte.19 Auch im Studierendenge-

spräch wird geäußert, dass vor allem der literaturwissenschaftliche Anteil gegenüber 

des sprachwissenschaftlichen Anteils wesentlich stärker ausgeprägt sei. Im Fachge-

spräch wird darauf hingewiesen, dass dies aufgrund der vorhandenen Professuren und 

Kapazitäten nicht anders möglich sei. Des Weiteren hält der externe studentische Gut-

achter den Aufbau des Basismoduls Sprachwissenschaft für problematisch. Dieses um-

fasse eine breite inhaltliche Fülle und sei zu umfangreich für eine einzelne 

Lehrveranstaltung. Der externe studentische Gutachter regt daher an, die Basismodule 

der Sprachwissenschaft um weitere Lehrveranstaltungen zu ergänzen. 

                                                   
16  Vgl. Fachgutachten, S. 2. 
17  Vgl. ebd., S. 2. 
18  Vgl. Fachgutachten, S. 2; vgl. studentisches Gutachten, S. 2. 
19  Vgl. Fachgutachten, S. 2. 
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Tabelle 5 und Tabelle 6 geben darüber Auskunft, wie Kompetenzziele und Modulstruk-

tur korrespondieren. 

Tabelle 5: Angestrebte Qualifikationsziele und korrespondierende Module Polonis-
tik20 

Korrespondierende Module Angestrebte Qualifikationsziele 

Fachkompetenzen 

Einführungsmodul Literatur-

und Kulturwissenschaft/Polo-

nistik (SLP_BA_001) sowie 

Einführungsmodul Sprachwis-

senschaft/Polonistik 

(SLP_BA_002) 

Grundkenntnisse zur Spezifik literarischer Texte und 

kultureller Kontexte sowie zu sprachwissenschaftli-

chen Basiskonzepten; Überblick über die Themen und 

Methoden der Literatur-, Kultur- und Sprachwissen-

schaft 

Basismodul Polnische Literatur 

und Kultur (SLP_BA_003) Auf-

baumodul Polnische Literatur 

und Kultur (Erstfach: 

SLP_BA_005; Zweitfach: 

SLP_BA_006) Vertiefungsmo-

dul Poln. Literatur und Kultur 

(nur Erstfach, SLP_BA_008) 

Ausgleichsmodule Sprache 

Polnisch 1 und Sprache Pol-

nisch 2 (SLP_BA_012, 

SLP_BA_13, SLP_BA_016) 

Erweiterung und Vertiefung literatur- und kulturwis-

senschaftlicher Theorien und Arbeitsmethoden, darun-

ter auch trans- und interdisziplinäre Ansätze; 

detaillierte Kenntnisse zu literar- und kulturhistori-

schen Entwicklungen, insbes. zur poln. Literatur und 

Kultur des 20. und 21. Jh.; spezialisiertes Wissen zu 

theoretischen Konzepten der Literatur- und Kulturwis-

senschaft (u. a. Intermedialität, Geschlechterstudien, 

postkoloniale Studien, Transkulturalität) 

Basismodul Sprachwissen-

schaft Polnisch (SLP_BA_009), 

Aufbaumodul Sprachwissen-

schaft Polnisch (nur Erstfach, 

SLP_BA_010) 

Grundverständnis der synchronen Linguistik sowie der 

grammatischen Kategorien der poln. Sprache der Ge-

genwart; Kenntnisse zur pragmatischen, soziolinguis-

tischen und interkulturellen Variation der 

Sprachverwendung; vertieftes Wissen zur Sprachtheo-

rie und Kenntnisse der Angewandten Linguistik; Be-

herrschung der Grundlagen für den interlingualen 

Vergleich von Sprachgebrauchsformen sowie von 

Text- und Gesprächssorten 

Sprachpraxis Polnisch 1 

(Z_PL_BA_01), Sprachpraxis 

Polnisch 2 (Z_PL_BA_02, 

ZPL_BA_03) Sprachpraxis Pol-

nisch 3 (nur Erstfach, 

SLP_BA_15) 

Entwicklung und Erweiterung der Sprachkompetenz 

Polnisch; Befähigung, spezifische Themen des Faches 

sachkompetent und sprachlich anspruchsvoll mündlich 

und schriftlich zu kommunizieren; interkulturelle und 

soziokulturelle Sprachkompetenz 

Methodenkompetenzen 

Grundlagen dafür werden in 

den Einführungsmodulen ent-

wickelt. In allen fachwissen-

schaftlichen Modulen werden 

diese Kenntnisse und Kompe-

tenzen vertieft. 

Methodenkenntnis und Analysekompetenzen 

Einführend in dem Modul Aka-

demische Grund-kompetenzen 

(SLP_BA_014) sowie in den 

Einführungsmodulen; vertie-

fend in allen Modulen, die mit 

schriftlichen Arbeiten abge-

schlossen werden. 

Lese- und Schreibkompetenz im Umgang sowohl mit 

Primär- als auch Sekundärtexten (insbes. wissen-

schaftlichen Texten) 

                                                   
20  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 8 ff. 
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Grundlagen werden in dem 

Modul Akademische Grund-

kompetenzen (SLP_BA_014) 

sowie in den Einführungsmo-

dulen erarbeitet. In den Basis-

, Aufbau- und Vertiefungsmo-

dulen werden diese Fähigkei-

ten erweitert und vertieft. 

Nutzungs- und Analysekompetenz für Medien sowie 

Befähigung zu einer kritischen Positionierung 

Aufbau- und Vertiefungsmodul 

Literatur und Kultur sowie 

Sprachwissenschaft 

Kompetenz, interdisziplinäre Aspekte zu erkennen und 

zielführend zu bearbeiten 

Personale und soziale/gesellschaftliche Kompetenzen 

Befähigung zum selbständigen 

Arbeiten ist Qualifikationsziel 

aller Module 

Selbständiges Arbeiten 

Grundlegende Kompetenzen 

im Modul Akademische Grund-

kompetenzen und kontinuierli-

che Anwendung im weiteren 

Studienverlauf 

Organisation und Selbstreflexion 

Einführende fachbezogene 

Vermittlung in dem Modul 

Akademische Grundkompeten-

zen; stetige Anwendung und 

Erweiterung dieser Kompeten-

zen in Diskussionen, Moderati-

onen sowie in Referaten in 

allen Modulen 

Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Gegenstand aller Module Praxisbezug 

 

Tabelle 6: Angestrebte Qualifikationsziele und korrespondierende Module Russistik21 

Korrespondierende Module Angestrebte Qualifikationsziele 

Fachkompetenzen 

Kulturwissenschaft/Russistik 

(SLR_BA_001) sowie Einfüh-

rungsmodul Sprachwissen-

schaft/Russistik 

(SLR_BA_002) 

Grundkenntnisse zur Spezifik literarischer Texte und 

kultureller Kontexte sowie zu sprachwissenschaftli-

chen Basiskonzepten; Überblick über die Themen und 

Methoden der Literatur-, Kultur- und Sprachwissen-

schaft 

Basismodul Russische Litera-

tur und Kultur (SLR_BA_003) 

Aufbaumodul Russische Litera-

tur und Kultur (Erstfach: 

SLR_BA_005; Zweitfach: 

SLR_BA_006) Vertiefungsmo-

dul Russ. Literatur und Kultur 

(nur Erstfach, SLR_BA_008) 

Ausgleichsmodule Sprache 

Russisch 1 und Sprache Rus-

sisch 2 (SLR_BA_012, 

SLR_BA_13, SLR_BA_016) 

Erweiterung und Vertiefung literatur- und kulturwis-

senschaftlicher Theorien und Arbeitsmethoden, darun-

ter auch trans- und interdisziplinäre Ansätze; 

detaillierte Kenntnisse zu literar- und kulturhistori-

schen Entwicklungen, insbes. zur russ. Literatur und 

Kultur des 20. und 21. Jh.; spezialisiertes Wissen zu 

theoretischen Konzepten der Literatur- und Kulturwis-

senschaft (u. a. Intermedialität, Geschlechterstudien, 

postkoloniale Studien, Transkulturalität) 

                                                   
21  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Russistik, S. 7 ff. 
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Basismodul Sprachwissen-

schaft Russisch 

(SLR_BA_009), Aufbaumodul 

Sprachwissenschaft Russisch 

(nur Erstfach, SLR_BA_010) 

Grundverständnis der synchronen Linguistik sowie der 

grammatischen Kategorien der russ. Sprache der Ge-

genwart; Kenntnisse zur pragmatischen, soziolinguis-

tischen und interkulturellen Variation der 

Sprachverwendung; vertieftes Wissen zur Sprachtheo-

rie und Kenntnisse der Angewandten Linguistik; Be-

herrschung der Grundlagen für den interlingualen 

Vergleich von Sprachgebrauchsformen sowie von 

Text- und Gesprächssorten 

Sprachpraxis Russisch 2 

(Z_RU_BA_02, Z_RU_BA_03) 

Sprachpraxis Russisch 3 (nur 

Erstfach, SLR_BA_15) 

Entwicklung und Erweiterung der Sprachkompetenz 

Russisch; Befähigung, spezifische Themen des Faches 

sachkompetent und sprachlich anspruchsvoll mündlich 

und schriftlich zu kommunizieren; interkulturelle und 

soziokulturelle Sprachkompetenz 

Methodenkompetenzen 

Grundlagen dafür werden in 

den Einführungsmodulen ent-

wickelt. In allen fachwissen-

schaftlichen Modulen werden 

diese Kenntnisse und Kompe-

tenzen vertieft. 

Methodenkenntnis und Analysekompetenzen 

Einführend in dem Modul Aka-

demische Grundkompetenzen 

(SLR_BA_014) sowie in den 

Einführungsmodulen; vertie-

fend in allen Modulen, die mit 

schriftlichen Arbeiten abge-

schlossen werden. 

Lese- und Schreibkompetenz im Umgang sowohl mit 

Primär- als auch Sekundärtexten (insbes. wissen-

schaftlichen Texten) 

Grundlagen werden in dem 

Modul Akademische Grund-

kompetenzen (SLR_BA_014) 

sowie in den Einführungsmo-

dulen erarbeitet. In den Basis-

, Aufbau- und Vertiefungsmo-

dulen werden diese Fähigkei-

ten erweitert und vertieft. 

Nutzungs- und Analysekompetenz für Medien sowie 

Befähigung zu einer kritischen Positionierung 

Aufbau- und Vertiefungsmodul 

Literatur und Kultur sowie 

Sprachwissenschaft 

Kompetenz, interdisziplinäre Aspekte zu erkennen und 

zielführend zu bearbeiten 

Personale und soziale/gesellschaftliche Kompetenzen 

Befähigung zum selbständigen 

Arbeiten ist Qualifikationsziel 

aller Module 

Selbständiges Arbeiten 

Grundlegende Kompetenzen 

im Modul Akademische Grund-

kompetenzen und kontinuierli-

che Anwendung im weiteren 

Studienverlauf 

Organisation und Selbstreflexion 

Einführende fachbezogene 

Vermittlung in dem Modul 

Akademische Grundkompeten-

zen; stetige Anwendung und 

Erweiterung dieser Kompeten-

zen in Diskussionen, Moderati-

onen sowie in Referaten in 

allen Modulen 

Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

Gegenstand aller Module Praxisbezug 
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Der Fachgutachterin zufolge seien Aufbau und Struktur der Studienprogramme „ins-

besondere geeignet, das wissenschaftliche Kompetenzfeld zu entwickeln und sehr fort-

geschrittene Sprachkenntnisse zu erwerben.“22 Die fachinhaltlichen 

Qualifikationsziele seien ambitioniert, jedoch nicht unangemessen. Die Studienpro-

gramme weisen einen Schwerpunkt hinsichtlich der Fach- und Methodenkompeten-

zen auf und dabei insbesondere im Bereich der Literatur- und Kulturwissenschaft. Die 

Vermittlung sozialer Kompetenzen sei „durch interkulturelle Aspekte sowie Zusam-

menarbeit im Seminarkontext impliziert.“23 Der Berufspraxisgutachter regt an, dass 

die Kommunikations- und Präsentationskompetenz um die Vermittlung der unter-

schiedlichen Kommunikations- und Unternehmenskulturen in Polen und der Russi-

schen Föderation ergänzt werden.24 Im Fachgespräch wird diesbezüglich geäußert, 

dass dies kein inhaltlicher Bestandteil sei und das Studium darauf auch nicht abziele. 

1.5 Zugang zum Studium und Studieneingang 

Kriterium: Die Zugangsvoraussetzungen sind sinnvoll bezogen auf die Anforderungen des 
Studiums. Die Zugangsvoraussetzungen sind dokumentiert und veröffentlicht. Es sind Ele-
mente enthalten bzw. Informationen veröffentlicht, die Studieninteressierten die Möglichkeit 
geben, die Studieninhalte mit den eigenen Erwartungen an das Studium zu spiegeln und Stu-
dienanfänger*innen einen erfolgreichen Start in das Studium ermöglichen. Bei der Entschei-
dung für das Studium an der Universität Potsdam spielt die Qualität/Spezifik des 
Studienprogramms eine wichtige Rolle. 

Eine Voraussetzung für ein Bachelorstudium an der Universität Potsdam ist der Nach-

weis einer Hochschulzugangsberechtigung nach § 9 Abs. 2 des Brandenburgischen 

Hochschulgesetzes (BbgHG). Beide Studienprogramme unterliegen derzeit keiner Be-

schränkung durch einen Numerus clausus.25 

Das Bestehen einer sprachlichen Eignungsprüfung stellt nach § 9 Abs. 4 BbgHG eine 

weitere Zugangsvoraussetzung dar. Die Prüfung dient der Feststellung sprachlicher 

Kompetenzen in den Bereichen Orthographie, Wortschatz und Textverständnis sowie 

Grammatik auf dem Niveau B1.26 Auf der Webseite der Slavistik werden in übersicht-

licher Form Informationen zur Anmeldung und Durchführung der sprachlichen Eig-

nungsprüfung, zu Äquivalenzbescheinigungen sowie Ansprechpartner*innen 

bereitgestellt.27 Hervorzuheben ist zudem, dass Studierenden mit keinen oder nur ge-

ringen Sprachkenntnissen die Möglichkeit gegeben wird, im Rahmen der zweisemest-

rigen Orientierungsphase UP°grade28 erforderliche Sprachkenntnisse zu erwerben.29 

                                                   
22  Fachgutachten, S. 2. 
23  Ebd., S. 2. 
24  Berufspraxisgutachten, S. 3. 
25  Stand: WiSe 2020/21. 
26  Vgl. Ordnung zur Durchführung von Eignungsprüfungen für Bachelorstudiengänge bzw. -fächer, 

angeboten durch das Institut für Slavistik, §§ 2 u. 6; URL: https://www.uni-potsdam.de/filead-
min/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2020/ambek-2020-05-199-200.pdf (zuletzt 
abgerufen am 02.02.2022). 

27  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/sprachliche-eignungspruefung (zuletzt 
abgerufen am: 02.02.2022). 

28  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/philfak-orientierungsstudium/ (zuletzt abgerufen am: 
02.02.2022) 

29  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 7; Selbstbericht der Studienkommission 
Russistik, S. 7. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2020/ambek-2020-05-199-200.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2020/ambek-2020-05-199-200.pdf
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/sprachliche-eignungspruefung
https://www.uni-potsdam.de/de/philfak-orientierungsstudium/
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Die Fachgutachterin schätzt die Studienvoraussetzungen als herausfordernd ein. In 

vergleichbaren Studienprogrammen sei ein B1 bzw. B2-Sprachniveau teilweise ein an-

gestrebtes Zielniveau. Sie vermutet, dass die hohen Sprachanforderungen für Studie-

rende ohne Vorkenntnisse studienverlängernd wirken.30 

Die Webseiten der Studienprogramme enthalten hilfreiche und übersichtlich darge-

stellte Informationen für Studieninteressierte. So informieren die Webseiten über 

Ziele und Aufbau der Studienprogramme, zukünftige Arbeitsfelder sowie Bewerbungs- 

und Immatrikulationsverfahren. Studieninteressierten bietet sich dadurch die Mög-

lichkeit, die eigenen Erwartungen an das Studium mit Studieninhalten und Rahmen-

bedingungen abzugleichen. Alle relevanten Informationen sind zudem übersichtlich in 

Flyern dargestellt.31 

Für Studienanfänger*innen gibt es zwei Wochen vor Beginn des Lehrveranstaltungs-

zeitraums des Wintersemesters (WiSe) eine Studieneingangsphase. In dieser ist der 

Besuch des Tutoriums „Selbstreflexion und Planung“, welches im Rahmen des Moduls 

„Akademische Grundkompetenzen“ (SLP_BA_014 bzw. SLR_BA_014) durchgeführt 

wird, obligatorisch. Studierende lernen hierbei unter anderem die Universität kennen, 

setzen sich mit ihrer Studienordnung auseinander und erstellen ihren Stundenplan, 

wobei ihnen Mentor*innen höherer Fachsemester unterstützend zur Seite stehen.32 

Sowohl die Fachgutachterin als auch der studentische Gutachter bewerten dies beson-

ders positiv.33 

2. Aufbau des Studienprogramms 

2.1 Konzeption der Module 

Kriterium: Die Module sind durch die Zusammenfassung von Studieninhalten thematisch 
und zeitlich voneinander abgegrenzt. Die Beschreibungen der Module enthalten Angaben zu 
Inhalten und Qualifikationszielen der Module, Lehrformen, Voraussetzungen für die Teil-
nahme, der Verwendbarkeit des Moduls, der Häufigkeit des Angebots von Modulen, dem Ar-
beitsaufwand (Kontakt- und Selbststudiumszeiten) sowie Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten (Prüfungsform und -umfang). Die Inhalte eines Moduls sind so zu be-
messen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern 
vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul 
auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 

Die Modulkataloge beider Studienprogramme sind über das Potsdamer Universitäts-

lehr- und Studienorganisationsportal (PULS) abrufbar.34 Die Modulbeschreibungen 

                                                   
30  Vgl. Fachgutachten, S. 1. 
31  URL Polonistik: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/ 

190501_Polonistik_Zwei_Fach_Bachelor_web.pdf (zuletzt abgerufen am: 02.02.2022); URL Rus-
sistik: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/flyer_ rus-
sistik_b.pdf (zuletzt abgerufen am: 02.02.2022). 

32  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 12; Selbstbericht der Studienkommission 
Russistik, S. 11. 

33  Vgl. Studentisches Gutachten, S. 2. 
34  URL Polonistik: https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContai-

ner=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=226&menuid=&topitem=modulbeschrei-
bung&subitem= (zuletzt abgerufen am: 08.02.2022); URL Russistik: https://puls.uni-

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/190501_Polonistik_Zwei_Fach_Bachelor_web.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/190501_Polonistik_Zwei_Fach_Bachelor_web.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/flyer_russistik_b.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/slavistik/Studiengänge_neu/flyer_russistik_b.pdf
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=226&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=226&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=226&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=219&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
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enthalten alle relevanten Angaben zu den einzelnen Modulen. Sie geben Auskunft über 

Inhalte und Qualifikationsziele der Module, Lehrformen, Teilnahmevoraussetzungen, 

Anzahl der Leistungspunkte und Benotung, Häufigkeit des Angebots, Arbeitsaufwand, 

Moduldauer, Studien- und Prüfungsleistungen und die anbietenden Lehreinheiten. 

Alle Module sind als Pflichtmodule konzipiert, welche in Einführungs-, Basis-, Aufbau, 

Vertiefungs-, sowie Ausgleichsmodule unterschieden werden. Wahlpflichtmodule gibt 

es nur innerhalb des Angebots des Studiumplus Katalogs im Rahmen der fachüber-

greifenden berufsfeldspezifischen Kompetenzen. Eine individuelle Auswahl der Studi-

eninhalte ist somit lediglich über die Lehrveranstaltungsbelegung innerhalb der 

Module möglich. Realiter ist diese Wahlmöglichkeit jedoch zusätzlich eingeschränkt, 

da anhand der Vorlesungsverzeichnisse35 (VVZ) ersichtlich wird, dass sich einige Mo-

dule aus (nahezu) identischen Lehrveranstaltungen zusammensetzen. Eine inhaltliche 

Abgrenzung dieser Module ist folglich nicht gegeben. Problematisch erscheint dies vor 

allem dahingehend, dass identische Lehrveranstaltungen sowohl über Basis-, Aufbau- 

als auch Vertiefungsmodule anwählbar sind, welche gemäß den Modulkatalogen ei-

gentlich unterschiedliche Inhalte, Qualifikationsziele sowie Zugangsvoraussetzungen 

haben. Im Studierendengespräch wird geäußert, dass diesbezüglich innerhalb der 

Lehrveranstaltungen keine Differenzierung stattfinde. Ebenfalls anzumerken ist, dass 

auch die alleinig im Zweitfach angebotenen Sprachpraxismodule (Z_PL_BA_03, 

SLP_BA_016 bzw. Z_RU_BA_03, SLR_BA_018) aus denselben Lehrveranstaltungen 

bestehen, wie die entsprechenden Sprachpraxismodule des Erstfachs. 

Gemäß den exemplarischen Studienverlaufsplänen (SVP) für Polonistik sowie Russis-

tik als Zweitfach werden nicht alle Module innerhalb von zwei Semestern abgeschlos-

sen. Dies betrifft in beiden Studienprogrammen je drei Module (SLP_BA_003, 

SPL_BA_016, Z_PL_BA_03, SLR_BA_003, SLR_BA_018, Z_RU_BA_03). Die 

exemplarischen SVP sind entsprechend BAMA-O § 5 Abs. 1 so anzupassen, dass alle 

Module innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Semestern abgeschlossen werden 

können. 

2.2 Konzeption der Veranstaltungen 

Kriterium: Zu den Zielen von Bachelor- und Masterprogrammen gehört der Erwerb ver-
schiedener Kompetenzen. Vor diesem Hintergrund sollten Studierende während des Studi-
ums die Chance erhalten, in verschiedenen Veranstaltungsformen zu lernen. In einem 
Studium, das z.B. fast ausschließlich aus Vorlesungen besteht, dürfte das eigenständige, ent-
deckende Lernen nicht ausreichend gefördert werden können. Die Lehrveranstaltungen in-
nerhalb eines Moduls sind aufeinander abgestimmt. 

Beide Studienprogramme beinhalten verschiedene Lehrveranstaltungsformen. Konk-

ret sind dies Seminare, Übungen, Tutorien, Vorlesungen sowie Projektseminare. Über 

die Anteile der einzelnen Lehrveranstaltungsformen in den Curricula gibt Tabelle 7 

Auskunft. 

                                                   
potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulka-
talog.mk_id=219&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem= (zuletzt abgerufen am: 
08.02.2022). 

35  Berücksichtigt wurden die VVZ des Sommersemesters 2021 und des Wintersemesters 2021/22. 

https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=219&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=219&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
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Tabelle 7: Anteile der Lehrveranstaltungsformen im Curriculum 

  

Semesterwochenstunden (% in Klammern) 

Seminare Übungen Tutorien Sonstigesg 

Erstfach Polonistikh 27 (44) 22 (35) 9 (15) 4 (6) 

Erstfach Russistikh 25 (39) 23 (36) 9 (14) 7 (11) 

Zweitfach Polonistik 18 (52) 11 (32) 3 (8) 3 (9) 

Zweitfach Russistik 16 (43) 12 (32) 3 (8) 6 (16) 
g Vorlesungen und Projektseminare werden unter „Sonstiges“ zusammengefasst. 
h ohne berufsfeldspezifische Kompetenzen 

Mit 39 bis 52 % sind Seminare die häufigsten Lehrveranstaltungsformen in den beiden 

Studienprogrammen. Der große Anteil an Übungen (zwischen 32 und 36 %) lässt sich 

durch die sprachliche Ausrichtung der Studienprogramme erklären, da diese Lehrver-

anstaltungsform vor allem in sprachwissenschaftlichen Modulen häufig verwendet 

wird. Eine angemessene Variation zwischen den Lehrveranstaltungsformen liegt vor. 

2.3 Studentische Arbeitsbelastung 

Kriterium: Pro Semester ist ein Arbeitsumfang von 30 Leistungspunkten vorgesehen. Für ein 
universitäres Studium, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass über die Präsenzzeit 
hinaus eine umfassende Vor- und Nachbereitung der jeweiligen Veranstaltung erforderlich 
ist, sollte die Präsenzzeit der Lehrveranstaltungen für den Erwerb von 30 Leistungspunkten 
in geistes- und sozialwissenschaftlichen Studienprogrammen 22 Semesterwochenstunden 
und bei naturwissenschaftlichen Studienprogrammen 28 Semesterwochenstunden nicht 
überschreiten. Der veranschlagte Arbeitsaufwand entspricht der Realität: Die Studienanfor-
derungen sind in der dafür vorgesehenen Zeit erfüllbar, die Zeiten für das Selbststudium 
werden berücksichtigt. 

Tabelle 8 stellt die gemäß der exemplarischen SVP zu erwerbenden LP und den damit 

verbundenen Arbeitsaufwand in Semesterwochenstunden (SWS) innerhalb der Fach-

semester dar. In den beiden Erstfächern der Studienprogramme ist für den Erwerb von 

93 LP eine Präsenzzeit von 56 SWS vorgesehen. Für den Erwerb von 30 LP ergibt sich 

somit eine durchschnittliche Präsenzzeit von ca. 18 SWS. Studierende müssen im 

Zweitfach Polonistik sowie Russistik insgesamt 38 SWS absolvieren, um 60 LP zu er-

halten. Dies entspricht einer durchschnittlichen Präsenzzeit von 19 SWS für den Er-

werb von 30 LP. Die semesterweise Verteilung des Arbeitsaufwands ist sowohl für die 

Erst- als auch für die Zweitfächer weitgehend ausgewogen. Die durchschnittliche Ar-

beitsbelastung wird als moderat eingeschätzt. Auch aus Sicht des externen studenti-

schen Gutachters wird die Arbeitsbelastung als angemessen angesehen.36 

Tabelle 8: Arbeitsaufwand pro Semester in SWS 

 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS insge-

samt 

Erstfach Polonistiki 

SWS 16 12 6 6 6 10 56 

LP 18 18 12 12 12 21 93 

                                                   
36  Vgl. studentisches Gutachten, S. 3. 
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Erstfach Russistiki 

SWS 16 12 6 6 6 10 56 

LP 18 18 12 12 12 21 93 

Zweitfach Polonistik 

SWS 12 8 8 6 4 - 38 

LP 12 12 12 12 12 - 60 

Zweitfach Russistik 

SWS 12 8 8 6 4 - 38 

LP 12 12 12 12 12 - 60 
i ohne berufsfeldspezifische Kompetenzen und Bachelorarbeit 

2.4 Ausstattung 

Kriterium: Die adäquate Durchführung des Studienprogramms ist hinsichtlich der personel-
len sowie der qualitativen und quantitativen sächlichen und räumlichen Ausstattung für den 
Zeitraum der Akkreditierung gesichert. Das Lehrpersonal hat die Möglichkeit, an hochschul-
didaktischen Weiterqualifizierungsprogrammen teilzunehmen und wird darin unterstützt. 
Zur Ausstattung zählen auch Kooperationen mit anderen Disziplinen innerhalb der Univer-
sität, mit anderen Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Die Lehreinheit Slavistik umfasst neben den Zwei-Fach-Bachelor Polonistik und Rus-

sistik die beiden Ein-Fach-Bachelor Interdisziplinäre Russlandstudien sowie Ange-

wandte Kultur- und Translationsstudien (deutsch-polnisch), den Master 

Osteuropäische Kulturstudien sowie Polnisch und Russisch auf Lehramt.  

Die Lehreinheit verfügt über: 

 drei W3-Professuren und eine Professur außerhalb des Strukturplans (Kultur 

und Literatur Mittel- und Osteuropas, Ostslavische Literaturen und Kulturen, 

Slavische Sprachwissenschaft, Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft/Po-

lonistik) 

 vier halbe Funktionsstellen (Fachdidaktik Slavistik, Lektorat Polnisch/Rus-

sisch) 

Dem Selbstbericht der Studienkommission Polonistik zufolge profitieren die Studie-

renden von den umfangreichen Forschungskooperationen des Lehrstuhls Slavische Li-

teratur- und Kulturwissenschaft/Polonistik. Kooperationen bestehen zu folgenden 

Instituten: Institut für Slavistik der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Pol-

nische Literatur, Institut für Polnische Kultur der Universität Warschau, Institut für 

Slavistik der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) in Warschau, Institut für 

Performatik der Jagellonen-Universität in Krakau, Institut für Historische Forschung 

Berlin der PAN sowie Deutsches Polen-Institut Darmstadt.37 Laut des Selbstberichts 

der Studienkommission Russistik bestehen enge wissenschaftliche Beziehungen zu fol-

genden Einrichtungen: Moskauer Gebietsuniversität, RUDN, Universität Irkutsk, Sh. 

Uliachanov Universität im kasachischen Kokschetau, Russisch-Armenische Universi-

tät Jerewan sowie Philologisch-Pädagogische Fakultät der Sh. Uliachanov Universität 

Kokschetau.38 Sowohl die Fachgutachterin als auch der externe studentische Gutachter 

                                                   
37  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 6. 
38  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Russistik, S. 5. 
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attestieren den Studienprogrammen ein beeindruckendes Kooperationsnetz.39 Die 

Fachgutachterin hebt hervor, dass im Studienprogramm Polonistik die „Forschungs-

orientierung auf besonders leistungsstarke Institutionen ins Auge“40 falle und im Stu-

dienprogramm Russistik der Schwerpunkt auf Russistiken außerhalb Russlands liege, 

was aus ihrer Sicht ein Vorteil darstellen dürfe, angesichts der Sanktionen, die seit dem 

22. März 2022 gegen Russland verhängt wurden.41 

Die Betreuungsrelation in der Lehreinheit lag im WiSe 2020/21 bei 89 Studierenden 

je Professor*in und 30 Studierenden je Lehrende*r (siehe Tabelle 9). Die Betreuungs-

relationen je Professor*innen- und Lehrendenstelle sind seit 2018/19 relativ konstant. 

Tabelle 9: Betreuungsrelationen42 

 Lehreinheit Slavistik 

Universität Potsdam 

WiSe 2018/19 WiSe 2019/20 WiSe 2020/21 

Studierende je  

Professor*innenstelle 
86 84 89 

Studierende je  

Lehrendenstellej 
27 28 30 

j Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (ohne Drittmittelpersonal) 

Die Lehrenden des Instituts Slavistik nutzen laut der Selbstberichte der Studienkom-

missionen Angebote zur hochschuldidaktischen Weiterbildung. Verwiesen wird dabei 

auf Weiterbildungsveranstaltungen des Netzwerks Studienqualität Brandenburg (sqb) 

sowie auf Angebote der Potsdam Graduate School (PoGS). Darüber hinaus seien ge-

meinsam durchgeführte Lehrveranstaltungen bedeutsam, um eigene Lehrgewohnhei-

ten kritisch zu hinterfragen und neue akademische Lehrformate auszuprobieren.43  

Im Erst- und Zweitfach Polonistik gab es in den letzten drei Wintersemestern (WiSe 

2018/19 bis WiSe 2020/21) durchschnittlich 27 verfügbare Studienplätze, die im 

Durchschnitt zu 16 % ausgeschöpft wurden (siehe Tabelle 10). Im gleichen Zeitraum 

standen im Erst- und Zweitfach Russistik durchschnittlich 32 Studienplätze zur Ver-

fügung, wovon durchschnittlich 42 % ausgeschöpft wurden (siehe Tabelle 11). 

Tabelle 10: Zulassungen Polonistik (Erst- und Zweitfach) 

 WiSe 

2018/19 

WiSe 

2019/20 

WiSe 

2020/21 
Ø 

verfügbare  

Studienplätze 
40 20 20 27 

Einschreibungen 9 2 2 4 

Ausschöpfungsquote 23 % 10 % 10 % 16 % 

 

                                                   
39  Vgl. Fachgutachten, S. 3; vgl. studentisches Gutachten, S. 3. 
40  Fachgutachten, S. 3. 
41  Vgl. ebd., S. 3. 
42  Daten der Hochschulstatistik, Stand: 10/2021. 
43  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 16 f.; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 15. 
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Tabelle 11: Zulassungen Russistik (Erst- und Zweitfach) 

 WiSe 

2018/19 

WiSe 

2019/20 

WiSe 

2020/21 
Ø 

verfügbare  

Studienplätze 
45 30 20 32 

Einschreibungen 30 4 6 13 

Ausschöpfungsquote 67 % 13 % 30 % 42 % 

 

2.5 Förderung der Mobilität im Studium 

Kriterium: Eines der drei Hauptziele des Bologna-Prozesses ist die Förderung von Mobilität. 
Mobilität im Studium kann hochschulseitig insbesondere gefördert werden durch entspre-
chende Beratungsangebote, Wahlpflichtbereiche, die auch im Ausland studiert werden kön-
nen, eine geringe Verknüpfung von Modulen, der Möglichkeit, Module innerhalb eines 
Semesters abzuschließen, und eine wohlwollende Anerkennungspraxis, die dann gegeben ist, 
wenn die Gleichwertigkeit der Kompetenzen und nicht der Studieninhalte abgeprüft wird. 
Eine große Unterstützung von Mobilität ist auch der Aufbau von Hochschulkooperationen 
(vgl. 2.4). Ein Ziel im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Universität Potsdam 
2020-2024 ist, dass „die Lehre in englischer Sprache […] quantitativ erhöht werden soll“.44 
Die Studierenden werden durch entsprechende Beratungsangebote bei der Planung, Durch-
führung und Nachbereitung von Auslandsaufenthalten unterstützt. 

In beiden Studienordnungen wird in § 8 ein Aufenthalt im Ausland während des 3. 

oder 4. Fachsemesters nachdrücklich empfohlen. Gemäß den exemplarischen SVP 

können jedoch nicht alle Module innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Semestern 

abgeschlossen werden. Dies könnte die Mobilität von Studierenden einschränken. Ver-

bindliche Teilnahmevoraussetzungen bestehen abseits der in vielen Modulen nachzu-

weisenden Sprachkompetenz bezüglich folgender Module: für das Modul 

SLP_BA_008 wird der Abschluss der Module SLP_BA_001 sowie SLP_BA_003 vo-

rausgesetzt; für das Modul SLR_BA_008 wird der Abschluss der Module 

SLR_BA_001 sowie SLR_BA_003 vorausgesetzt. Für das Modul SLP_BA_005 wird 

das Modul SLP_BA_001 vorausgesetzt. Im Studienprogramm Russistik wird für das 

äquivalente Modul SLR_BA_005 lediglich der Abschluss des Einführungsmoduls 

empfohlen jedoch nicht vorausgesetzt. Ein curricular verankerter Wahlpflichtbereich, 

der Mobilität begünstigt, da er die Erbringung von Leistungen an anderen Hochschu-

len erleichtert, existiert ebenso nicht. Jedoch wird in den Selbstberichten darauf ver-

wiesen, dass eine intensive Beratung von Studierenden hinsichtlich 

Studienaufenthalte im Ausland stattfinde und im Vorfeld Learning Agreements ver-

einbart werden.45 Für das Studienprogramm Polonistik relevante Erasmus-Verträge 

bestehen mit folgenden Einrichtungen: den Universitäten Warschau, Krakau, Breslau, 

Danzig, Posen, Oppeln, Lublin, Olsztyn und Zielona Góra sowie mit dem Institut für 

Literaturforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau.46 Für 

                                                   
44  Internationalisierungsstrategie der Universität Potsdam 2020-2024; URL: https://www.uni-

potsdam.de/fileadmin01/projects/international/images/detailseiten/01_Profil_International/20
19-11-18_Internationalisierungsstrategie_DE.pdf (zuletzt abgerufen am: 11.05.2021). 

45  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 13; Selbstbericht der Studienkommission 
Russistik, S. 12. 

46  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 6. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/international/images/detailseiten/01_Profil_International/2019-11-18_Internationalisierungsstrategie_DE.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/international/images/detailseiten/01_Profil_International/2019-11-18_Internationalisierungsstrategie_DE.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/international/images/detailseiten/01_Profil_International/2019-11-18_Internationalisierungsstrategie_DE.pdf
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das Studienprogramm Russistik relevante Erasmus-Verträge gibt es mit den Universi-

täten Moskau, St. Petersburg sowie Irkutsk.47 Durch einen auf die Bedürfnisse der Stu-

dierenden zugeschnittenen Sprachunterricht werden die Studierenden den 

Selbstberichten zufolge „[bestens] auf die Anforderungen der künftigen beruflichen 

Praxis im interkulturellen und internationalen Kontext […] vorbereitet.“48 

3. Prüfungssystem 

3.1 Prüfungsorganisation 

Kriterium: Die Prüfungen sind so organisiert, dass sich die Prüfungslast über das Studium 
verteilt und keine „Belastungsspitzen“ entstehen. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer 
das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Ansonsten werden zumindest verschiedene 
Formen bei den Teilprüfungen angewandt. Pro Semester bzw. für den Erwerb von 30 Leis-
tungspunkten sollten nicht mehr als 6 Prüfungsleistungen gefordert werden. Der Umfang 
der Vorleistungen (Studienleistungen/Prüfungsnebenleistungen) ist auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. Die Prüfungsmodalitäten sind in Bezug auf die im Modul zu absolvieren-
den Leistungspunkte angemessen. 

Auf Grundlage der Modulkataloge und der empfohlenen SVP ergeben sich für die Stu-

dienprogramme Polonistik und Russistik im Erst- und Zweitfach die in Tabelle 12 dar-

gestellten Verteilungen der Prüfungsleistungen. Die Anzahl der zusätzlich zu 

erbringenden Prüfungsnebenleistungen (PNL) ist dahinter in Klammern vermerkt. 

Tabelle 12: Anzahl und Verteilung der Prüfungsleistungen (zusätzliche Prüfungsne-
benleistungen in Klammern) 

 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS insge-

samt 

Erstfach Polonistikk 

Prüfungen 

(PNL) 

1 (6) 4 (5) 2 (1) 2 (2) 1 (3) 4 (3) 14 (20) 

LP 18 18 12 12 12 21 93 

Erstfach Russistikk 

Prüfungen 

(PNL) 

1 (6) 4 (5) 2 (1) 2 (2) 1 (3) 4 (3) 14 (20) 

LP 18 18 12 12 12 21 93 

Zweitfach Polonistik 

Prüfungen 

(PNL) 

1 (4) 4 (3) 1 (2) 2 (2) 3 (1) - 

 

11 (12) 

LP 12 12 12 12 12 - 60 

Zweitfach Russistik 

Prüfungen 

(PNL) 

1 (4) 4 (3) 1 (2) 2 (2) 3 (1) - 

 

11 (12) 

LP 12 12 12 12 12 - 60 
k ohne berufsfeldspezifische Kompetenzen und Bachelorarbeit 

Im Erstfach müssen Studierende insgesamt (ohne Bachelorarbeit und berufsfeldspezi-

fische Kompetenzen) 34 Prüfungs(neben)leistungen erbringen, aufgeteilt in 14 Mo-

dul(teil)prüfungen und 20 PNL. Im Durchschnitt ergibt dies knapp fünf 

                                                   
47  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Russistik, S. 6. 
48  Ebd., S. 12. 
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Modul(teil)prüfungen nebst sechs PNL für den Erwerb von 30 LP. Studierende im 

Zweitfach müssen insgesamt 23 Prüfungs(neben)leistungen erbringen, davon 11 Mo-

dul(teil)prüfungen und 12 PNL. Für den Erwerb von 30 LP müssen damit durch-

schnittlich 5 Modul(teil)prüfungen und 6 PNL erbracht werden. In Übereinstimmung 

mit § 8 Abs. 3 der BAMA-O werden die Module mit einer (einzigen) Prüfungsleistung 

abgeschlossen, wobei die Sprachpraxis-Module (Z_PL_BA_01, Z_PL_BA_02, 

Z_PL_BA_03, SLP_BA_015, Z_RU_BA_01, Z_RU_BA_02, Z_RU_BA_03, 

SLR_BA_017) eine Ausnahme bilden. In diesen Modulen wird neben einer Klausur 

auch eine mündliche Prüfung durchgeführt, um somit sowohl die schriftliche als auch 

die mündliche Sprachkompetenz der Studierenden zu prüfen. Die Prüfungsdichte wird 

vom externen studentischen Gutachter als adäquat eingeschätzt.49 

Art und Umfang der Modul(teil)prüfungen sind im Modulkatalog beschrieben. Beim 

Abgleich der Angaben aus Modulkatalogen und Vorlesungsverzeichnissen zeigen sich 

Diskrepanzen. In einigen Lehrveranstaltungen werden gemäß den Vorlesungsver-

zeichnissen vom Sommersemester (SoSe) 2021 und WiSe 2021/22 Prüfungs(ne-

ben)leistungen genannt, die von den Angaben im Modulkatalog abweichen. So werden 

beispielsweise in einigen Lehrveranstaltungen, die als PNL ausschließlich eine aktive 

Teilnahme vorsehen, Abschlusstests, semesterbegleitende Leistungskontrollen oder 

schriftliche Hausaufgaben eingefordert. 

Aus den Vorlesungsverzeichnissen geht außerdem hervor, dass in seltenen Fällen in 

Lehrveranstaltungen entgegen der Angaben im Modulkatalog eine regelmäßige und 

aktive Teilnahme für den Abschluss des Moduls vorausgesetzt wird. Falls die Anwe-

senheit rechtsverbindlich sein soll, muss diese begründet und in den Modulbeschrei-

bungen als Prüfungsnebenleistung mit einer Anwesenheitsquote von mindestens 70 % 

laut BAMA-O § 5a geregelt sein. Andernfalls sind diese Anforderungen nicht zulässig. 

3.2 Kompetenzorientierung der Prüfungen 

Kriterium: Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele 
erreicht wurden. Entsprechend dieser Qualifikationsziele wird die Form der Prüfung ge-
wählt. Jede Prüfungsform prüft also spezifische Kompetenzen ab (das Schreiben einer Haus-
arbeit erfordert andere Kompetenzen als das Halten eines Referats oder das Bestehen einer 
Klausur). Studierende sollten also zur Erlangung komplexer Fähigkeiten im Laufe ihres Stu-
diums mit verschiedenen Prüfungsformen konfrontiert werden. Daher sollten nicht mehr als 
75 Prozent der Prüfungen in derselben Prüfungsform durchgeführt werden. 

Die Modulkataloge enthalten Informationen zu jeweils 17 Modulen. Erstfachstudie-

rende, die nicht die Ausgleichmodule belegen, absolvieren insgesamt fünf bis sechs 

Hausarbeiten (36–43 %), fünf Klausuren (36 %) sowie drei bis vier mündliche Prüfun-

gen (21–29 %). Sofern von Erstfachstudierenden die Ausgleichsmodule belegt werden, 

ergeben sich folgende Verteilungen der Prüfungsformen: fünf bis acht Hausarbeiten 

(42–67 %), drei Klausuren (25 %), ein bis zwei mündliche Prüfungen (8–17 %) sowie 

bis zu zwei Projektpräsentationen (0–17 %). Zweitfachstudierende, die keine Aus-

gleichmodule belegen, absolvieren folgende Prüfungen: fünf Klausuren (45 %), drei bis 

vier Hausarbeiten (27–36 %) sowie zwei bis drei mündliche Prüfungen (18–27 %). Bei 

                                                   
49  Vgl. studentisches Gutachten, S. 3. 
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einer Belegung der Ausgleichsmodule im Zweitfach werden folgende Prüfungen absol-

viert: drei bis sechs Hausarbeiten (38–75 %), zwei Klausuren (25 %), bis zu zwei Pro-

jektpräsentationen (0–25 %) sowie maximal einer mündlichen Prüfung (0–13 %). Es 

liegt eine ausgewogene und vielfältige Ausgestaltung der Prüfungsformen vor. Die Prü-

fungsformen orientieren sich an den in den Veranstaltungen vermittelten Kompeten-

zen und tragen somit den Qualifikationszielen Rechnung. 

In Bezug auf die PNL ist die Verteilung der Prüfungsformen unklar. Als PNL wird bis 

auf je eine Ausnahme pro Studienprogramm ausschließlich das Testat ausgewiesen. In 

vielen Fällen wird der Begriff des Testats in den VVZ jedoch nicht spezifiziert, sodass 

unklar bleibt, in welcher konkreten Ausgestaltung und Umfang PNL in den Studien-

programmen absolviert werden. Es zeichnet sich jedoch in den Fällen, in denen das 

Testat konkretisiert wird, eine vielfältige Prüfungsform ab, die in Form von Festival- 

und Erfahrungsberichten, Filmkritiken, Essays, Referaten, angefertigten Podcasts etc. 

ausgestaltet wird. Es ist jedoch zukünftig darauf zu achten, dass zu Beginn eines jeden 

Semesters die konkrete Prüfungsnebenleistung, die sich hinter dem Testat-Begriff ver-

birgt, nebst Umfang in den Vorlesungsverzeichnissen transparent für die Studierenden 

dargestellt wird. 

4. Studienorganisation 

4.1 Dokumentation 

Kriterium: Die Studienordnung enthält einen exemplarischen Studienverlaufsplan, der die 
Studierbarkeit dokumentiert. Ist ein Beginn des Studiums zum Winter- und Sommersemester 
möglich oder werden Pflichtveranstaltungen nicht jährlich angeboten, sind zwei Studienver-
laufspläne enthalten. Idealerweise finden sich für Zwei-Fächer-Bachelorprogramme Studi-
enverlaufspläne für die häufigsten Kombinationen. Studienprogramm, Studienverlauf, 
Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen sind dokumentiert und veröffent-
licht. Die in der Studienordnung formulierten Anforderungen finden ihre Entsprechung im 
Modulkatalog und Vorlesungsverzeichnis. Die Studienordnung (bzw. der Modulkatalog) ist 
für die Studierenden verständlich, die darin geforderten Leistungen sind transparent. Von 
Änderungen und Neuerungen im Studienprogramm erhalten die Studierenden unmittelbar 
Kenntnis. 

Die StO enthalten jeweils eine kurze Modulübersicht mit den Modulkürzeln, den Mo-

dultiteln und den LP und stellen die einzelnen Bestandteile des Studienprogramms 

dar. In den StO finden keine thematischen Zuordnungen von Modulen in übergeord-

nete Modulbereiche statt, wie dies jedoch auf den Webseiten der Studienprogramme50 

oder den zentralen Studienangebotsseiten der Universität Potsdam51 vorgenommen 

wird. Hierbei fällt auf, dass der Aufbau der Studienprogramme unterschiedlich darge-

                                                   
50  URL Polonistik: https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/po-

lonistik-zwei-fach-bachelor (zuletzt abgerufen am: 25.02.2022); URL Russistik: https://www.uni-
potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/russistik-zwei-fach-bachelor (zuletzt 
abgerufen am: 25.02.2022). 

51  URL Polonistik: https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-
bachelor/polonistik (zuletzt abgerufen am: 25.02.2022); URL Russistik: https://www.uni-pots-
dam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-bachelor/russistik (zuletzt abgerufen 
am: 25.02.2022). 

https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/polonistik-zwei-fach-bachelor
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/polonistik-zwei-fach-bachelor
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/russistik-zwei-fach-bachelor
https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelorstudiengaenge/russistik-zwei-fach-bachelor
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-bachelor/polonistik
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-bachelor/polonistik
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-bachelor/russistik
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/studienangebot/bachelor/zwei-fach-bachelor/russistik
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stellt wird. Auf den Webseiten der Fächer wird der Aufbau in Einführungsmodul, Lite-

ratur und Kultur, Sprachwissenschaft sowie Sprachpraxis gegliedert. Auf den zentralen 

Studienangebotsseiten erfolgt eine Unterteilung in Basis-, Aufbau- sowie Vertiefungs-

module. Für eine bessere Orientierung sollte sich für eine einheitliche Darstellungs-

form der Curricula auf allen Webseiten und Dokumenten entschieden werden. 

Darüber hinaus gibt es in den nachfolgend aufgelisteten Punkten redaktionellen Kor-

rekturbedarf: 

 StO Polonistik § 6: Korrektur von „Z_BL_BA_02“ in „Z_PL_BA_02“, von 

„Z_BL_BA_03“ in „Z_PL_BA_03“ sowie von „Ausgleichsmodul für Polnisch 2“ 

in „Ausgleichsmodul für Sprachpraxis Polnisch 2“; 

 StO Polonistik Anhang 2: LP des Moduls SLP_BA_011 im Zweitfach in Klam-

mern setzen; 

 StO Russistik § 6: Korrektur von „SLR_BA_14“ in „SLR_BA_014“, von 

„SLR_BA_15“ in „SLR_BA_015“ sowie von „SLR_BA_16“ in „SLR_BA_016“. 

4.2 Berücksichtigung der Kombinierbarkeit 

Kriterium: Zur Berücksichtigung der Kombinierbarkeit in Kombinationsprogrammen sind 
die Leistungspunkte im exemplarischen Studienverlaufsplan innerhalb des Erstfachs bzw. 
Zweitfachs über die Semester gleichmäßig verteilt. Weiterhin sollten in einer Universität, für 
die fachübergreifende Lehrveranstaltungen, die Mehrfachnutzung von Modulen für ver-
schiedene Studienprogramme, der Bereich Schlüsselkompetenzen sowie auch das Angebot 
von Zwei-Fächer-Studienprogrammen wichtige Profilmerkmale sind, Module einer einheit-
lichen Größeneinteilung entsprechend aufgebaut sein. Daher sollte der Leistungspunkteum-
fang eines Moduls (insbesondere bei Zwei-Fächer-Studienprogrammen) durch 3 teilbar sein, 
d.h. in der Regel 6, 9, 12, 15 oder 18 Leistungspunkte umfassen, sofern Modulimporte oder -
exporte vorgesehen sind. 

Sämtliche Leistungspunkteumfänge der Module sind durch drei teilbar und orientie-

ren sich an den Vorgaben der BAMA-O. Auch die semesterweise Leistungspunktever-

teilung der Erst- und Zweitfächer entspricht der empfohlenen Verteilung für Zwei-

Fächer-Bachelor.52 Die erhöhte LP-Summe im ersten und zweiten Semester der Erst-

fächer (siehe Tabelle 8) ist lediglich darauf zurückzuführen, dass 12 LP für akademi-

sche Grundkompetenzen innerhalb der Schlüsselkompetenzen fachintegrativ durch 

das Modul SLP_BA_014 bzw. SLR_BA_014 vermittelt werden. 

Um Überschneidungen zwischen den häufigsten Kombinationen beim Zwei-Fach-Ba-

chelor zu vermeiden, wird an der Universität Potsdam das Potsdamer Zeitfenster-Mo-

dell53 eingesetzt. Dabei werden die Studienfächer in vier verschiedene Fächergruppen 

aufgeteilt, die jeweils nur bestimmte Zeitfenster innerhalb einer Woche für ihre Ver-

anstaltungen verwenden dürfen. Bei der Aufteilung der Fächer auf die entsprechenden 

Gruppen werden die häufigsten gewählten Kombinationen berücksichtigt, sodass die 

am häufigsten kombinierten Fächer in verschiedene Gruppen aufgeteilt sind. Für die 

                                                   
52  Vgl. BAMA-O, Anhang 2 
53  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/studium/konkret/studienorganisation/zeitfenster-modell  

(zuletzt abgerufen am: 01.03.2022).  

https://www.uni-potsdam.de/de/studium/konkret/studienorganisation/zeitfenster-modell
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am häufigsten gewählten Kombinationsfächer der Studienprogramme Polonistik und 

Russistik wurde dies im WiSe 2021/22 beachtet. 

4.3 Koordination von und Zugang zu Lehrveranstaltungen 

Kriterium: Die Module und Lehrveranstaltungen werden entsprechend der Studienordnung 
angeboten. Der Studienverlaufsplan ist plausibel. Die Einschätzungen der Studierenden hin-
sichtlich der Möglichkeit, die Studienanforderungen in der dafür vorgesehenen Zeit zu erfül-
len, der zeitlichen Koordination des Lehrangebots, des Zugangs zu erforderlichen 
Lehrveranstaltungen und der Anzahl von Plätzen in Lehrveranstaltungen fließen in die Be-
wertung ein. 

Das Lehrveranstaltungsangebot wird unter Berücksichtigung der exemplarischen SVP, 

der Modulkataloge sowie der jeweils letzten beiden VVZ (SoSe 2021 und WiSe 

2021/22) betrachtet. Alle Module und Lehrveranstaltungen werden entsprechend der 

Angaben in den StO und in den Modulbeschreibungen angeboten. Es zeigen sich je-

doch von den Modulbeschreibungen abweichende, unzulässige Voraussetzungen für 

die Teilnahme an Modulen. In einigen Lehrveranstaltungen der Sprachpraxis-Module 

wird das Bestehen vorheriger Lehrveranstaltungen vorausgesetzt. Sofern es sich bei 

diesen Voraussetzungen lediglich um Empfehlungen handelt, sollte dies in den Vorle-

sungsverzeichnissen kenntlich gemacht werden. Andernfalls sind diese Teilnahmevo-

raussetzungen in den Modulbeschreibungen des Modulkatalogs aufzuführen. 

4.4 Studiendauer und Studienzufriedenheit 

Kriterium: Die Studienorganisation ermöglicht den Abschluss eines Studiums in der Regel-
studienzeit (+ zwei Semester) – die Gründe (personale vs. studienorganisatorische Ursa-
chen) für die Verlängerung des Studiums werden berücksichtigt. Die Studierenden sind 
insgesamt zufrieden mit ihrem Studium, würden sich (rückblickend) erneut für das Fach ent-
scheiden und können ein Studium an der Universität Potsdam weiterempfehlen. Die Studie-
renden sind zufrieden mit den Möglichkeiten der individuellen Schwerpunktsetzung. 

In der folgenden Tabelle 13 sind die durchschnittlichen Absolvent*innen- und 

Schwundquoten54 der Anfangskohorten vom WiSe 2014/15 bis WiSe 2017/18 der Ba-

chelor Polonistik und Russistik sowie als Vergleichswerte die Quoten der Anfangsko-

horten der nicht-lehramtsbezogenen Bachelorstudienprogramme der Philosophischen 

Fakultät und der gesamten Universität aus den Daten der Studienverlaufsstatistik auf-

geschlüsselt. 

 

 

 

                                                   
54  Mit Schwundquote sind alle Studierenden gemeint, die sowohl das Studienprogramm als auch die 

Universität Potsdam ohne Abschluss verlassen. Dies kann sowohl durch einen (vorläufigen) Studi-
enabbruch als auch durch einen Hochschulwechsel begründet sein. 
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Tabelle 13: Absolvent*innen- und Schwundquote Bachelor Polonistik und Russistik 
(Stand: November 2021) 

Durchschnitt Anfangskohorten WiSe 2014/15 bis WiSe 2017/18 

Studienbereich 
Absolvent*innenquote 

in % 
Schwundquote in % 

 
in RSZ 

l 

in RSZ 

+ 2 

Sem. 

 

gesamt 
nach 2 

Sem. 

nach 4 

Sem. 
gesamt 

Bachelor Polonistik (n=35)m 2,9 14,3 20,0 34,3 51,4 65,7 

Bachelor Russistik (n=54)m 5,6 5,6 9,3 35,2 46,3 57,4 

Bachelor Fakultät (n=2526) 2,4 9,7 16,1 29,2 40,8 56,2 

Bachelor Universität (n=10298) 5,8 18,7 26,9 24,6 36,3 49,8 
l RSZ = Regelstudienzeit 
m die Studierenden haben noch nach der vorherigen StO von 2013 studiert 

Die durchschnittliche Absolvent*innenquote in der Regelstudienzeit (RSZ) im Studi-

enprogramm Polonistik liegt mit ca. 3 % in etwa gleichauf mit der Quote der Fakultät 

(2 %), jedoch unter der Quote der gesamten Universität (6 %). Im Studienprogramm 

Russistik entspricht die Quote in etwa der der Universität. Die Absolvent*innenquote 

in der RSZ + 2 Semester liegt im Studienprogramm Russistik (6 %) deutlich unter der 

Quote des Studienprogramms Polonistik (14 %) und ebenso unter den Quoten der Fa-

kultät (10 %) und der gesamten Universität (19 %). Die Schwundquoten nach zwei, 

nach vier Semestern und gesamt liegen in beiden Studienprogrammen über den Quo-

ten der Fakultät und der gesamten Universität. 

4.5 Fachliche Beratung und Betreuung im Studium 

Kriterium: Die Sprechzeiten für die fachliche Beratung und Betreuung sind veröffentlicht 
und transparent dargestellt. Die Ansprechpartner*innen sind klar definiert. Die Studieren-
den sind zufrieden mit der fachlichen Beratung und Betreuung.  

Die Webseite des Instituts für Slavistik55 enthält in übersichtlicher Form alle relevan-

ten Informationen. Die Webseite informiert über Ansprechpersonen zu den Themen 

Studienfachberatung, Auslandsstudium, Praktika, Auslandskooperationen, sprachli-

che Eignungsprüfung sowie BAföG. Darüber hinaus gibt es eine Auflistung der am 

Institut angesiedelten Professuren, Verlinkungen der StO und des Fachschaftsrats 

(FSR) Slavistik sowie Informationen zu Prüfungsausschüssen und Studienkommissio-

nen. Eine zentrale Person zur Studienfachberatung ist zudem auf den Webseiten der 

Studienprogramme sowie den Studienangebotsseiten dargestellt. 

Die Betreuung wird im Studierendgengespräch als sehr gut eingeschätzt. Es bestehe 

ein sehr wertschätzender Umgang und Studierende fühlen sich sehr gut aufgehoben, 

verstanden und ernst genommen. 

                                                   
55  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/ (zuletzt abgerufen am: 01.03.2022). 

https://www.uni-potsdam.de/de/slavistik/
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5. Forschungs-, Praxis- und Berufsfeldbezug 

5.1 Forschungsbezug  

Kriterium: Das Studium bietet Möglichkeiten, eigene forschungspraktische Erfahrungen zu 
sammeln (Forschungsmodule, Prüfungsformen) und hält spezielle Angebote zum Erlernen 
wissenschaftlicher Arbeitsweisen vor. In den Lehrveranstaltungen erfolgt regelmäßig die 
Einbeziehung von aktuellen Forschungsfragen und Forschungsergebnissen. Es werden spe-
zielle Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Forschungsmethoden und Forschungser-
gebnisse vorgestellt werden. 

Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens und Arbeitens werden im Modul 

SLP_BA_014 bzw. SLR_BA_014 vermittelt. Das Modul SLP_BA_001 bzw. 

SLR_BA_001 vermittelt überdies einen Überblick über literaturwissenschaftliche Me-

thoden sowie Methoden und Gegenstände kulturwissenschaftlichen Arbeitens. Eine 

kritische Auseinandersetzung mit literatur- und kulturwissenschaftlichen Analyseme-

thoden und Gegenständen der Forschung erfolgt im Modul SLP_BA_008 bzw. 

SLR_BA_008. Im Fachgespräch wird zudem darauf hingewiesen, dass das Erproben 

und Vertiefen wissenschaftlicher Arbeitsweisen ein essentieller Bestandteil aller Lehr-

veranstaltungen sei. 

5.2 Praxisbezug 

Kriterium: Das Studium bietet Möglichkeiten, berufspraktische Erfahrungen zu sammeln. In 
den Lehrveranstaltungen erfolgt in angemessenem Umfang das Einbringen von Beispielen 
aus der Praxis oder es werden spezielle Lehrveranstaltungen angeboten, in denen Praxiswis-
sen vermittelt wird (z.B. über Anforderungen und Erfordernisse in Berufsfeldern). Die Stu-
dierenden werden durch entsprechende Beratungsangebote bei der Planung, Durchführung 
und Nachbereitung von Praktika unterstützt. Den Studierenden werden Beratungsangebote 
speziell für Fragen zum Berufseinstieg und zu den Anforderungen des Arbeitsmarkts ge-
macht. 

Die Curricula sehen kein Pflichtpraktikum vor. Den Selbstberichten zufolge werde je-

doch „immer häufiger das Angebot angenommen, einen Auslandsaufenthalt mit einem 

Auslandspraktikum zu verbinden.“56 Eine Unterstützung der Studierenden erfolge 

hierbei durch eine individuelle Beratung am Institut sowie im International Office. Aus 

den VVZ geht hervor, dass zum Teil innerhalb von Lehrveranstaltungen ein vielfältiger 

Praxisbezug hergestellt wird. Um drei Beispiele aus den VVZ des SoSe 2021 und des 

WiSe 2021/22 zu nennen: Im Rahmen des novinki-Seminars werden von Studierenden 

erarbeitete Filmrezensionen mit professionellen Journalist*innen bzw. Literaturkriti-

ker*innen besprochen. Im Seminar „Denk Mal an Polen?!“ werden Rechercheergeb-

nisse mit anerkannten Expert*innen diskutiert, wobei Studierende Einblicke in 

verschiedene berufliche Arbeitsfelder erhalten. Im Seminar „Formen des Dokumenta-

rischen in der Literatur“ findet ein durch eine*n renommierte*n Journalist*in geleite-

ter Workshop statt sowie Diskussionen mit Autor*innen wichtiger aktueller 

Reportagen und Interviews. Im Studierendengespräch wird diesbezüglich angemerkt, 

                                                   
56  Selbstbericht der Studienkommission Russistik, S. 5. 
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dass über den gesamten Studienverlauf immer wieder Praxisbezüge in den Lehrveran-

staltungen hergestellt werden und der Praxisbezug somit als „sehr präsent“ einge-

schätzt wird.  

Der Gutachter der Berufspraxis merkt an, dass ein Pflichtpraktikum wünschenswert 

sei, da Praxisbezüge innerhalb der Studienprogramme bisher nur fakultativ seien.57  

5.3 Berufsfeldbezug 

Kriterium: Die Absolvent*innen verfügen über berufsfeldrelevante fachliche, methodische, 
soziale und personale Kompetenzen, so dass ein erfolgreicher Übergang in den Beruf ermög-
licht wird.  

Aus Sicht des Berufspraxisgutachters stellt die durch die Studienprogramme vermit-

telte Expertise eine „sehr gute Grundlage zum Einstieg in die berufliche Praxis“58 dar. 

Die Studienprogramme weisen „bereits eine große Sensibilität für Praxisnähe“59 auf, 

wie durch praxisnahe Prüfungsnebenleistungen (vgl.  5.2 Praxisbezug) zu erkennen sei. 

Um Studierenden das Erschließen konkreter Berufsfelder zu erleichtern, regt der Be-

rufspraxisgutachter zudem „Treffen mit Alumni oder virtuelle Kontaktbörsen zu po-

tentiellen Anbietern von Praktikumsplätzen, Teilzeitjobs oder Honorartätigkeiten“60 

an, damit Studierende somit nicht auf eigene Netzwerke angewiesen seien. Der Career 

Service regt an, dass auf den Berufsfeldseiten Testimonials von Absolvent*innen hin-

zugefügt werden können.61 

Der Berufspraxisgutachter gibt zu bedenken, dass es sich sowohl bei Polen als auch bei 

Russland um Länder handelt, die mit politischen und sozialen Krisensymptomen as-

soziiert werden und von politisch motivierten Umbaumaßnahmen im staatlich geför-

derten Kultursektor sowie staatlichen Einfluss- und Kontrollmaßnahmen der 

Medienlandschaft betroffen sind. Dies könne unter Umständen dazu führen, dass Stu-

dierende schwer berufliche Perspektiven mit den Studienprogrammen verbinden. 

Dem sollte mit einem verstärkten Praxisbezug entgegengewirkt werden.62 

Weiterhin weist der Berufspraxisgutachter darauf hin, dass „eine stärkere Verschrän-

kung mit politik- und geschichtswissenschaftlichen Inhalten notwendig [sei], um die 

Studierenden auf existierende und entstehende berufliche Anforderungsprofile vorzu-

bereiten. […] Reine Literatur- und Sprachwissenschaft, v. a. in Bezug auf Russland, 

wird hier in den kommenden Jahren nicht gefragt“63 sein. Die Fachvertreterinnen wei-

sen im Gespräch darauf hin, dass Kulturwissenschaft bereits ein Bestandteil des Stu-

diums sei. Auch die Fachgutachterin merkt an, dass sich „individuelle berufsorientierte 

Profile von Studierenden nicht nur innerhalb des Fachs, sondern vor allem durch mög-

                                                   
57  Vgl. Berufspraxisgutachten, S. 3. 
58  Ebd., S. 3. 
59  Ebd., S. 3. 
60  Ebd., S. 3. 
61  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/praxisportal/berufsorientierung-arbeitsmarkt/testimoni-

als (zuletzt abgerufen am 27.04.2022). 
62  Vgl. ebd., S. 1f. 
63  Ebd., S. 2. 

https://www.uni-potsdam.de/de/praxisportal/berufsorientierung-arbeitsmarkt/testimonials
https://www.uni-potsdam.de/de/praxisportal/berufsorientierung-arbeitsmarkt/testimonials
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lichst zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, darunter auch mit stärker berufsprak-

tisch orientierten Fächern“64 bilden. Im Selbstbericht wird der Wunsch ebenfalls ge-

äußert, die Kombinationsfreiheit mit Fächern aus den Bereichen der Informatik, 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Jura zu ermöglichen.65 

6. Qualitätsentwicklung 

6.1 Weiterentwicklung des Studienprogramms  

Kriterium: Das Studienprogramm wird unter Beteiligung von Studierenden und Absol-
vent*innen regelmäßig evaluiert (Studierenden- und Absolventenbefragungen). Die Ergeb-
nisse werden genutzt, um Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs und für die 
Weiterentwicklung des Studienprogramms abzuleiten. Die Regelungen zur Evaluation des 
Studienprogramms in der zentralen Evaluationssatzung werden umgesetzt. 

Die Qualitätsziele der Studienprogramme Polonistik und Russistik orientieren sich 

laut der Selbstberichte an den strategischen Zielen der Philosophischen Fakultät:  

1. „mehr Studierende in der Regelstudienzeit zu einem Abschluss zu führen;  

2. die Abbrecherquoten zu senken; 

3. die Studierbarkeit unserer Studiengänge zu verbessern; 

4. die kapazitäre Auslastung unserer Studiengänge zu sichern.“66 

Als prioritäre Qualitätsziele werden dabei seitens der Fächer die gute Studierbarkeit 

sowie die Steigerung der Abschlüsse innerhalb der RSZ genannt.67 Schritte zum Errei-

chen der Ziele werden in den Versammlungen der Lehrenden am Institut sowie inner-

halb der Treffen der Studienkommissionen diskutiert. Die im Jahr 2019 eingeführte 

Orientierungsphase UP°Grade soll zu einem Erreichen der prioritären Qualitätsziele 

beitragen.68 

„Die Evaluation des Studienprogramms erfolgt jährlich, jeweils am Ende des Sommer-

semesters, durch die Studienkommission. […] Für die Auswertung und die Ableitung 

der Konsequenzen (Weiterentwicklung) sind in erster Linie die Vorsitzende sowie die 

Lehrenden als Kommissionsmitglieder verantwortlich.“69 Beklagt wird jedoch die ge-

ringe studentische Beteiligung an den Befragungen, mit der „die Studienkommissio-

nen regelmäßig – trotz viel Werbung und Kommunikation – konfrontiert werden.“70 

                                                   
64  Fachgutachten, S. 1. 
65  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 6f; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 6. 
66  URL: https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/studiumlehre/qualitaetsmanagement/philoso-

phie-und-ziele.html (zuletzt abgerufen am: 01.03.2022). 
67  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 13; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 12. 
68  Vgl. ebd., S. 14; ebd., S. 13. 
69  Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 14 f. 
70  Ebd. S. 15. 

https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/studiumlehre/qualitaetsmanagement/philosophie-und-ziele.html
https://www.uni-potsdam.de/de/philfak/studiumlehre/qualitaetsmanagement/philosophie-und-ziele.html
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6.2 Verfahren der Lehrveranstaltungsevaluation 

Kriterium: Die Regelungen zur Lehrveranstaltungsevaluation in der zentralen Evaluations-
satzung werden umgesetzt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation und gegebe-
nenfalls abgeleitete Maßnahmen werden dokumentiert und an die Studierenden 
zurückgemeldet. 

Die am 12. Juni 2019 verabschiedete Dritte Neufassung der Satzung zur Evaluation von 

Lehre und Studium an der Universität Potsdam sieht ab dem WiSe 2019/20 vor, dass 

mindestens 20 % der angebotenen Lehrveranstaltungen in den jeweiligen Fakultäten 

zur Evaluation ausgewählt werden. Besondere Berücksichtigung bei der Auswahl fin-

den Lehrveranstaltungen aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, die in den ersten vier 

Semestern des Bachelorstudiums angeboten werden. Zusätzlich dazu hat die Philoso-

phische Fakultät eine eigene fakultätsspezifische Evaluationssatzung71. Den Selbstbe-

richten zufolge finde eine regelmäßige Evaluation der Lehrveranstaltungen gemäß der 

Evaluationssatzung der Philosophischen Fakultät statt, wobei mindestens 50 % der 

Lehrveranstaltungen mit Hilfe des Potsdamer Evaluations Portals (PEP) evaluiert wer-

den.72 „Für die Evaluation der Lehrveranstaltungen, die Auswertung der Ergebnisse 

und das Feedback an die Studierenden sind ausschließlich die Lehrenden individuell 

verantwortlich. Die Studierenden werden in der Regel über das Gesamtergebnis infor-

miert.“73 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
71  URL: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/philfak/Dokumente/QSK/Eva_Satzung 

_philfak_2015.pdf (zuletzt abgerufen am: 01.03.2022). 
72  Vgl. Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 15; Selbstbericht der Studienkommission 

Russistik, S. 14. 
73  Selbstbericht der Studienkommission Polonistik, S. 16. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/philfak/Dokumente/QSK/Eva_Satzung_philfak_2015.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/philfak/Dokumente/QSK/Eva_Satzung_philfak_2015.pdf
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7. Vorschläge des ZfQ für die Interne Akkreditierungskommission 

7.1 Empfehlungen 

1. Es wird empfohlen, die in den Studien- und Prüfungsordnungen genannten Be-

rufsfelder dahingehend zu überprüfen, inwieweit die Studierenden für die ge-

nannten Berufsfelder tatsächlich qualifiziert werden und diese ggf. anzupassen 

(vgl. QP 1.1). 

2. Gemäß den Einschätzungen der Fachgutachterin und des externen studenti-

schen Gutachters wird den Studienkommissionen empfohlen, eine gleichmä-

ßige Gewichtung der Bereiche Literatur- und Kulturwissenschaft sowie 

Sprachwissenschaft im Curriculum zu prüfen, da die Sprachwissenschaft bisher 

unterrepräsentiert ist (vgl. QP 1.4). 

3. Es wird empfohlen, die Gründe für die hohen Schwundquoten zu evaluieren und 

gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Reduktion einzuleiten (vgl. QP 4.4). 

4. Die Vorschläge des Berufspraxisgutachters zur Erhöhung des Praxis- und Be-

rufsfeldbezugs (Pflichtpraktikum, Treffen mit Alumni, stärkere Verschränkung 

mit politik- und geschichtswissenschaftlichen Inhalten etc.) sollten auf ihre 

Tauglichkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden (vgl. QP 5.2, 5.3). 

7.2 Auflagen 

1. Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen sind in § 4 „Ziele des Ba-

chelorstudiums“ um personale und soziale/gesellschaftliche Kompetenzen zu 

ergänzen (vgl. QP 1.1; BAMA-O § 4 Abs. 2). 

2. Die Mehrfachverwendung von Lehrveranstaltungen in sowohl Basis-, Aufbau- 

als auch Vertiefungsmodulen muss von den Fächern überprüft werden, um eine 

hinreichende Abgrenzung der Module untereinander und das Erreichen unter-

schiedlicher Qualifikationsziele sicherzustellen. Im Falle der Beibehaltung der 

Mehrfachverwendung von Lehrveranstaltungen ist diese zu begründen (vgl. QP 

2.1; BAMA-O § 5 Abs. 1). 

3. Die Module SLP_BA_003, SPL_BA_016, Z_PL_BA_03, SLR_BA_003, 

SLR_BA_018 sowie Z_RU_BA_03 erstrecken sich gemäß den exemplarischen 

Studienverlaufsplänen über drei Semester. Die exemplarischen Studienver-

laufspläne sind so anzupassen, dass alle Module innerhalb von zwei aufeinan-

derfolgenden Semestern abgeschlossen werden können, auch um die 

angestrebte Auslandsmobilität zu gewährleisten. Andernfalls ist eine Abwei-

chung von der Regel zu begründen (vgl. QP 2.1, 2.5; BAMA-O § 5 Abs. 1). 

4. Es ist künftig darauf zu achten, dass die Angaben zu Form und Anzahl der Prü-

fungs(neben)leistungen im Vorlesungsverzeichnis dem Modulkatalog entspre-

chen. Dies bezieht sich auch auf eine etwaige Anwesenheitspflicht in 

Lehrveranstaltungen. Es sind nur Prüfungs(neben)leistungen zulässig, die in-

nerhalb der Modulbeschreibungen im Modulkatalog aufgeführt werden (vgl. QP 

3.1; BAMA-O § 5a Abs. 1–3 u. § 8). 

5. Mit Ankündigung der Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis muss der 

Begriff Testat spezifiziert werden bzw. es muss transparent gemacht werden, 



33 
 

welche jeweiligen Prüfungsnebenleistungen in den Lehrveranstaltungen zu er-

bringen sind (vgl. QP 3.2; BAMA-O § 5 Abs. 2 u. § 8 Abs. 2b). 

6. Die inhaltlichen und redaktionellen Diskrepanzen zwischen studiengangsrele-

vanten Dokumenten und Webseiten sind zu beseitigen (vgl. QP 4.1; ESG 1.8). 

7. Die Teilnahmevoraussetzungen sind gemäß den Modulbeschreibungen einzu-

halten (vgl. QP 4.3; BAMA-O § 5 Abs. 2). 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs.    Absatz 

BAMA-O  Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für 

die nicht lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge 

an der Universität Potsdam 

BbgHG Brandenburgisches Hochschulgesetz 

e. V. eingetragener Verein 

ESG Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäi-

schen Hochschulraum 

FS     Fachsemester 

Grund-O   Grundordnung der Universität Potsdam 

LP     Leistungspunkt(e) 

PEP    Potsdamer Evaluationsportal 

PNL    Prüfungsnebenleistungen 

PoGS    Potsdam Graduate School 

PULS    Potsdamer Universitätslehr- und Studienorganisationsportal 

RSZ    Regelstudienzeit 

SoSe    Sommersemester 

sqb     Netzwerk Studienqualität Brandenburg 

StO     Studien- und Prüfungsordnung 

StudAkkV   Studienakkreditierungsverordnung 

SVP    Studienverlaufsplan 

SWS    Semesterwochenstunde(n) 

WiSe    Wintersemester 

ZfQ     Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium 
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Datenquellen 

 

Fachspezifische Ordnung für das Zwei-Fächer-Bachelorstudium im Fach Polonistik an 

der Universität Potsdam vom 21. Februar 2019; URL: https://www.uni-pots-

dam.de/am-up/2019/ambek-2019-13-918-924.pdf 

Fachspezifische Ordnung für das Zwei-Fächer-Bachelorstudium im Fach Russistik an 

der Universität Potsdam vom 21. Februar 2019; URL: https://www.uni-pots-

dam.de/am-up/2019/ambek-2019-13-925-931.pdf 

Elektronischer Modulkatalog für das Zwei-Fächer-Bachelorstudium im Fach Polonis-

tik, Stand WiSe 2019/20; URL: https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=ver-

publish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=226&menui

d=&topitem=modulbeschreibung&subitem=  

Elektronischer Modulkatalog für das Zwei-Fächer-Bachelorstudium im Fach Russis-
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http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/vorlesungsverzeichnisse.html 
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https://puls.uni-potsdam.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=ModulbaumAnzeigen&modulkatalog.mk_id=219&menuid=&topitem=modulbeschreibung&subitem
http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/vorlesungsverzeichnisse.html
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